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An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
Kapitel 09 10 - Beauftragte/r für Integration und M igration - 
 
a) Titel 540 10 – Dienstleistungen –  

Teilansätze 2 und 3 
Umsetzung des Partizipations- und Integrationsgeset zes 

b) Titel 685 69 – Sonstige Zuschüsse für konsumtive  Zwecke im Inland -  
Teilansatz Nr. 5 
Leitlinien für das Landesprogramm gegen Rechtsextre mismus, Rassismus und 
Antisemitismus 

 

9. Sitzung des Hauptausschusses vom 28. März 2012  
- Rote Nummer: 0404 - 
 
a) Kapitel 0910/Titel 54010 - Teilansätze Nr. 2 und 3 - 

 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:        26.000      €  
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:     250.000      €  
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:     250.000      € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:        98.999,14 € 
Verfügungsbeschränkungen:                 ---------------  €  
Aktuelles Ist per 16.10.2012:                  11.753,20 €  
  

 
 
b) Kapitel 0910 Titel 685 69 - Teilansatz Nr. 5 - 

 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:                    2.325.000      €  
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:             2.325.000      €  
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:                    2.325.000      € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:              2.273.954,88 € 
Verfügungsbeschränkungen:               -----------------  €  
Aktuelles Ist:                 1.592.474,90 € 
 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  
 
„SenArbIntFrau wird gebeten, dem Hauptausschuss im Herbst 2012 (a) über die Ergebnisse der 
Ausschreibung zu den Unterpunkten 2 und 3 der Erläuterungen und (b) zu den neuen Leitlinien 
für das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus zu berichten.“ 
 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen. 
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. . . 
 

Zu a) Umsetzung des Partizipations- und Integration sgesetzes 
 
Es wurden Vergabebekanntmachungen  auf der Vergabeplattform Land Berlin www.vergabe.de 
veröffentlicht: 
 
Teilansatz Nr. 2 - Interkulturelle Organisationsentwicklung und Prozessbegleitung - 
 
2.1. Es soll eine Kommunikationsstrategie und eine Informations- und Werbekampagne über 

die Beschäftigungsmöglichkeiten bei allen Einrichtungen im Geltungsbereich des Gesetzes 
entwickelt werden.  

 
Zielstellung:  
Akzeptanz innerhalb der Beschäftigten zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit 
Migrationshintergrund soll erhöht werden. Informationsdefizite zu den Beschäftigungs-
möglichkeiten in genannten Einrichtungen minimieren. Vermittlung, dass eine 
Beschäftigungsaufnahme von Menschen mit Migrationshintergrund erwünscht ist und 
begrüßt wird. Erhöhung der Bewerber/innenzahlen von Menschen mit Migrations-
hintergrund. 

 
2.2. Organisationsentwicklungsberatung für die/den Beauftragte/n des Senats von Berlin für 

Integration und Migration zur Umsetzung des § 4 „Gleichberechtigte Teilhabe und 
interkulturelle Öffnung“ des Gesetzes zur Regelung von Partizipation und Integration in 
Berlin.  

 
Zielstellung: 
Erarbeitet werden soll ein Umsetzungskonzept für die Steuerung und Koordination des 
Prozesses der interkulturellen Öffnung gem. § 4 PartIntG.  

2.3. Interkulturelle Organisationsentwicklung und Personalentwicklung 

Prozessbegleitung bei der interkulturellen Öffnung der Berliner Arbeitsagenturen und 
Jobcenter. 
 
Zielstellung: 
Mit der Initiierung bzw. Fortführung von OE-Prozessen bei Modelljobcentern werden 
verschiedene Ziele verfolgt. Neben der Fortsetzung von bereits begonnen OE-Prozessen, 
sollen bewährte Verfahren identifiziert werden und in einem Konzept mit 
Handlungsempfehlungen münden.  Das Endprodukt soll in einem Format erstellt werden, 
das weitere Jobcenter bzw. Agenturen in die Lage versetzt ihren jeweiligen IKÖ-Prozess 
eigenverantwortlich umzusetzen. Das Endprodukt sollte über die o.g. Empfehlungen hinaus 
u.a. die Festlegung von Mindeststandards im Hinblick auf Qualitätskriterien und 
dazugehörige Indikatoren enthalten. 
 
Aktueller Sachstand zu den Projekten 2.1 bis 2.3: 
 
Zu den Vergabebekanntmachungen 2.2 und 2.3 sind einige Angebote eingegangen. Nach 
Prüfung der Angebote hat eine Vorauswahl stattgefunden.  Jeweils drei Bieter wurden zum 
Verhandlungsverfahren eingeladen. Die Verhandlungsverfahren sind noch nicht 
abgeschlossen. 
 
Da für die Vergabebekanntmachung  zu 2.1 lediglich ein Angebot eingegangen ist, wurde 
die Vergabeabsicht außerdem im Amtsblatt mit Fristsetzung zur Angebotsabgabe 
19.10.2012 bekanntgegeben. Es sind einige Angebote eingegangen. Zurzeit werden die 
eingegangenen Angebote zur Vorauswahl geprüft. Die Verhandlungsverfahren sind noch 
nicht abgeschlossen. 
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Teilansatz Nr. 3 -Unterstützungsmaßnahmen zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen 
 
Werbekampagne zum Thema „Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen“ 
 
Zielstellung: 
Die Werbekampagne hat zum Ziel, Informationen zum Anerkennungsgesetz zu vermitteln, 
Chancen aufzuzeigen, Transparenz herzustellen für Wirtschaft und Unternehmen und zum 
Anerkennungsverfahren aufzuklären. 
Zuwanderer/innen, die im Ausland eine berufliche Qualifikation erworben haben, sollen dazu 
ermutigt werden, das Antragsverfahren zu durchlaufen. 
Der Senat will mit dieser Werbekampagne seine Wertschätzung der Potenziale von 
Zuwanderer/innen anzeigen. 
Es ist kein Gutachter- und Beratungsdienstleistungsauftrag vorgesehen. 
 
Zu b) Neue Leitlinien für das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus 

und Antisemitismus 
 
Im Anschluss an die Ergebnisse der Evaluation des Landesprogramms gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemitismus und des Qualitätsdialogs, so wurde in der o. g. Sitzung 
des HA berichtet, sollten 2012 die neue Leitlinien für das Landesprogramm gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus entwickelt werden. Diese Leitlinien liegen nun vor.  
 
Der Berliner Senat setzt bei der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus auf einen 
breiten Ansatz, der um die Leitbegriffe „Vielfalt, Respekt, Weltoffenheit, Demokratie“ zentriert 
ist. Die Probleme des Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und der gruppenbezo-
genen Menschenfeindlichkeit unterliegen Veränderungsprozessen (z.B. mehrdimensionale 
Konflikte, unorganisierte Hasskriminalität), aus denen neue Herausfor-derungen entstehen. 
Gleichzeitig wachsen aus wissenschaftlicher Forschung und aus den Auswertungen der 
praktischen Projektarbeit neue Erkenntnisse, die für eine Verbesserung von Problembearbei-
tungsstrategien genutzt werden können. Aus diesem Grund ist das Berliner Landesprogramm 
ein lernendes Programm, das u.a. im Rahmen der Fortschreibung der Landeskonzeption 
„Demokratie, Vielfalt, Respekt“ weiter entwickelt wird. Die Leitlinien wurden im Juni 2012 
veröffentlicht. Sie sind abrufbar unter 
 
http://www.berlin.de/lb/intmig/sub/demokratie/konzept/progr/index.html  
 
und in der Anlage beigefügt. 
 
 
 
Dilek Kolat 
Senatorin für Arbeit, 
Integration und Frauen 
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Die Projektförderung im Rahmen des Landesprogramms soll nachhaltige Wirkungen zur Prä-
vention von Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit erzeugen. Qualitätssichernde Verfahren in der Projektarbeit sind ein Bei-
trag zur Nachhaltigkeit. Selbstevaluation ist ein bedeutendes Element qualitätssichernder 
Verfahren. 

Ziele, Praxis und Wirkung der Projektarbeit sollen regelmäßig überprüft werden. 




